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 Veröffentlicht am 22.06.1995

Norm

ABGB §1358

ABGB §1392 A

ABGB §1423

IESG §1 Abs2

IESG §7 Abs6

Rechtssatz

Mit dem Begri  "Übertragung" wollte der Gesetzgeber nur die in der Regel im Interesse des Arbeitnehmers erfolgte

und seine Haftung für die Einbringlichkeit begründende rechtsgeschäftliche Zession, nicht aber den Übergang der

Ansprüche des Arbeitnehmers nach den §§ 1358 und 1423 ABGB erfassen.

Entscheidungstexte

8 Ob 24/95
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